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Gremium Datum 
Gemeindevertretung Witzeeze 10.12.2020 
 
 
 
Beratung: 
 
Neufassung der Hauptsatzung 
 
 
Mit dem Gesetz- und Verordnungsblatt vom 24.09.2020 wurde eine Änderung der 
Bekanntmachungsverordnung verkündet. 
 
Es wurde neu aufgenommen, dass bei einer Bekanntmachung über das Internet 
folgender Hinweis in die Hauptsatzung aufzunehmen ist: Jede Person kann sich die 
Satzung kostenpflichtig zusenden lassen. Die Textfassung liegt am Sitz der Behörde 
aus oder kann bereitgehalten werden. 
 
Gleichzeitig wird bei einer Bekanntmachung über das Internet auf einen 
verpflichtenden Hinweis in einer Tageszeitung verzichtet. 
 
Mit der Neufassung der Hauptsatzung entfällt der § 10 „Veröffentlichung“. Sein Inhalt 
wird neu über die Bekanntmachungssatzung geregelt und unterliegt zukünftig nicht 
mehr dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht. 
 
Weiter wurde die Satzung insbesondere in den §§ 4 und 8 an die 
Musterhauptsatzung des Landes angepasst.  
 
Neu aufgenommen wurde unter § 5 Abs. 4, die Möglichkeit für jeden Ausschuss auf 
Vorschlag der Fraktionen bis zu 3 stellvertretende Ausschussmitglieder je Fraktion in 
eine Poolvertretung zu wählen.  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Witzeeze zum 01.01.2021. 
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